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In diese Broschüre sind Ergebnisse aus
zahlreichen Forschungsprojekten einge-
flossen. Für deren Förderung danken wir
der Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen (AiF), der
Arbeitsgemeinschaft Bauforschung (ARGE
BAU), den Forst- und Wirtschaftsminis-
terien des Bundes und der Länder und der
Holzwirtschaft.

Einleitung

Die sich zur Zeit in Novellierung befinden-
de Musterbauordnung (MBO) und daran
anschließend die Landesbauordnungen
(LBO's) eröffnen neue Möglichkeiten für
das mehrgeschossige Bauen in Holz.
Unterstützt wird dies durch die positiven
Erkenntnisse des abgeschlossenen For-
schungsvorhabens „Theoretische und
experimentelle Grundlagenuntersuchun-
gen zum Brandschutz bei Gebäuden der
Gebäudeklasse 4 1 in Holzbauweise“ [1].
Aber nicht nur das mehrgeschossige Bauen
in Holz stellt besondere Anforderungen an
den baulichen Brandschutz. Auch verschie-
dene andere Konstruktionen oder Nutzun-
gen, die nicht alleine nach den LBO’s zu
beurteilen sind, angefangen von der „ein-
fachen“ Fassade über das „alltägliche“
Reihenhaus mit Aufstockung bis hin zum
Industriebau bedingen z.T. nicht unerhebli-
che Anforderungen an den vorbeugenden
baulichen Brandschutz.
Mit der vorliegenden Folge des holzbau
handbuch sollen dem Planer in der Phase
des Vorentwurfes Argumentationshilfen
für Gespräche mit den Bauherren, der Bau-
aufsicht, den zuständigen Feuerwehr-
dienststellen und den Versicherungen an
die Hand gegeben werden. Anhand von
verschiedenen realisierten Bauobjekten mit
unterschiedlichen Brandschutzanforderun-
gen sollen Lösungsansätze gezeigt wer-
den.
Die Beispiele zeigen exemplarisch verschie-
dene Lösungswege für den vorbeugenden

1) ...Gebäude mittlerer Höhe mit einer Höhe nach
§ 2, Abs. 3 Satz 2 bis zu 13 m und Nutzungseinheiten
mit jeweils nicht mehr als 400 m2 in einem Geschoss,
... [2]
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1 Grundsätze des Brandschutzes

Der bauliche Brandschutz kann bei der
Vielfalt der gestellten und denkbaren Bau-
aufgaben ein sehr komplexes Themenge-
biet sein. Die Grundlagen des baulichen
Brandschutzes sind im holzbau handbuch
Reihe 3 Teil 4 Folge 1 – Grundlagen des
Brandschutzes [3] ausführlich erläutert.

Der Brandschutz ist wesentlicher Bestand-
teil der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung. Aus diesem Grund werden vom
Gesetzgeber Regeln für die Beschaffenheit
von Bauwerken und Bauprodukten ein-
geführt. Diese Regeln sind in der MBO
sowie den entsprechenden LBO's nieder-
geschrieben.
Grundsätzlich fordert § 3 MBO:
„Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen
und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs.1
Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten,
zu ändern und instandzuhalten, dass die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, ins-
besondere Leben, Gesundheit oder die
natürlichen Lebensgrundlagen, nicht
gefährdet werden.“ Diese Anforderung
wird in Bezug auf den Brandschutz in § 17
MBO spezifiziert:
„Bauliche Anlagen müssen so beschaffen
sein, daß der Entstehung eines Brandes
und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand die
Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Löscharbeiten möglich sind.”...

In § 17 MBO werden damit die grund-
legenden Schutzziele sowie die wesent-

lichen Möglichkeiten zum Erreichen der
Ziele genannt.

Nur für den vorbeugenden, baulichen
Brandschutz werden in den LBO's zusätz-
lich konkrete Vorgaben zum Erreichen der
Schutzziele aufgestellt.

Im Vergleich dazu werden für den Schall-
schutz oder den Wärmeschutz nur Schutz-
ziele vorgegeben. Lösungsmöglichkeiten
sind in anderen Regelwerken oder Ver-
ordnungen zu finden, z.B. Schallschutz –
DIN 4109 oder Wärmeschutz – EnEV.

Ergänzend zu den Forderungen an den
baulichen Brandschutz aus der jeweiligen
LBO bestehen technische Regeln, welche
die Umsetzung von brandschutztechni-
schen Aufgabenstellungen standardisieren.
Exemplarisch seien genannt:

• Muster einer Feuerungsverord-
nung (FeuVO)

• Muster-Richtlinie über brand-
schutztechnische Anforderungen
an Leitungsanlagen-Muster 
Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR)

Für Bauten besonderer Art und Nutzung
gibt es Ergänzungsvorschriften zu der
jeweiligen LBO. Diese müssen in den ein-
zelnen Bundesländern bauaufsichtlich ein-
geführt sein2), z.B.

• Muster einer Verordnung über
denBau und Betrieb von Garagen;
Muster-Garagenverordnung
(MGarVO)

• Muster-Schulbaurichtlinie
(MSchulbauR)

• Krankenhausbauverordnung
(KhBauVO)

• Muster für Richtlinien für die bau-
aufsichtliche Behandlung von
Hochhäusern (MHochhausRL)

• Muster-Verkaufsstättenverord-
nung (MVkVO)

• Richtlinie über den Bau und
Betrieb von Versammlungsstätten
(VstättR)

Die Bauordnungen (LBO’s) und die ergän-
zenden Vorschriften beschreiben
i.d.R. eine Möglichkeit, den vorbeugen-
den baulichen Brandschutz zu erfüllen.

2) Musterverordnungen weisen selbst keinerlei Verbind-
lichkeiten auf und werden erst durch die bauaufsicht-
liche Einführung in den Ländern zur eingeführten tech-
nischen Baubestimmung, die ergänzend zur LBO
jeweils zu beachten sind.

Sie bieten damit ein Konzept als Stan-dard,
dass für viele höchst unterschiedliche
Gebäude passen soll – ein Brandschutz-
konzept von der Stange zur Erfüllung der
Anforderungen des § 17 MBO.
Es gibt aber in Abweichung zum oben
Genannten auch Wege, um die Anforde-
rungen zu erfüllen. Dazu – und grundsätz-
lich bei allen Sonderbauten – ist ein Brand-
schutzkonzept erforderlich. Dieses
Konzept wird individuell auf die Anforde-
rungen des Gebäudes abgestimmt und
muß von der zuständigen Genehmigungs-
behörde zur Durchführung genehmigt
werden. Die vorliegende Broschüre soll zu
maßgeschneiderten Lösungen anregen
und die Planer in der Entwurfsphase unter-
stützen.

Viele der gezeigten Beispiele zeigen Son-
derlösungen, die von den angebotenen
Lösungsmöglichkeiten der LBO's und ihren
dazugehörigen Vorschriften abweichen
und dennoch die Forderungen des § 17
MBO erfüllen.

Selten ist nur der Feuerwiderstand der Bau-
teile maßgebend. Oft sind andere Maß-
nahmen für das Erreichen der Schutzziele
wichtiger. Lösungen für folgende Bauauf-
gaben werden vorgestellt:

• Doppelhäuser und Reihenhaus-
anlagen

• Mehrgeschossiger Wohnungsbau
• Holzfassaden
• Industrie- und Gewerbebauten
• Messe und Ausstellung
• Schulen, Kindergärten und öffent-

liche Bauten
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baulichen Brandschutz. Die wesentlichen
Bestandteile der Brandschutzkonzepte und
-maßnahmen werden vorgestellt.

Ziele des Brandschutzes

• Schutz von Menschen und Tieren
• Sachschutz und Objektschutz
• Umweltschutz

Um die Schutzziele zu erreichen sind:

• der Entstehung eines Brandes
und der Ausbreitung von Feuer
und Rauch vorzubeugen sowie

• wirksame Maßnahmen zur Brand-
bekämpfung zu
ermöglichen

Bild 1.1   Innenaufnahme Feuerwehrstützpunkt
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Tabelle 1.1   Gebräuchliche Vorschriften mit brandschutztechnischer Bedeutung:
(Die Tabelle dient der exemplarischen Übersicht wichtiger Vorschriften. Sie ist den ständigen Änderungen der technischen Regelwerke unterworfen und erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

Bundesvorschriften

Grundgesetz (GG) z.B. § 2 regelt das Recht des Einzelnen auf körperliche Unversehrtheit, welche durch einen Brand eingeschränkt werden kann
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Strafgesetzbuch (StGB)

Muster-Vorschriften der ARGE-Bau

Musterbauordnung (MBO) derzeit gültig: Fassung vom Dezember 1997; letzer Neuentwurf vom: 10.11.2000
MVKV- Muster-Verkaufstättenverordnung. Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
VStättVO Richtlinie über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
MHochhausRL- Hochhausbauverordnung- Muster für Richtlinien über die bauaufsichtliche Behandlung von Hochhäusern
(MSchulbauR)- Muster-Schulbaurichtlinie, Muster Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen

Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen, Fassung September 2000

Industriebaurichtlinie
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Hohlraumestriche und Doppelböden
Muster-Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe

Landesbauordnungen

Allgemein gelten die Landesbauordnungen der Bundesländer
Alle LBO's besitzen i.d.R. einen ähnlichen Aufbau. Sie basieren weitgehend auf der MBO. Die LBO's werden individuell ergänzt durch die mit den LBO’s jeweils in
Zusammenhang geltenden Durchführungs- bzw. Verwaltungsvorschriften u.ä. (Achtung: Der Aufbau der LBO's ist ähnlich, der Inhalt kann erheblich abweichen)

Wesentliche brandschutztechnisch relevanten Passagen der Bauordnungen sind: (hier am Beispiel der MBO vorgestellt)
§ 1- Anwendungsbereich (Definition des Geltungsbereiches des Gesetzes)
§ 2- Begriffe (Begriffsdefinition, Klassifizierung von Gebäuden)
§ 3- Allgemeine Anforderungen (Definition des Schutzsziels)
§ 17- Brandschutz (Konkretisierung der diesbezüglichen Brandschutzgrundsätze, vgl. auch vorhergehende Seite)
Weitergehend werden in der MBO Einzelanforderungen an bauliche Anlagen erläutert. Zusammenfassend seien hier genannt:

Lage des Gebäudes auf dem Grundstück, Zugänglichkeit für die Feuerwehr, Schutz des Nachbarn, Ausdehnung und Lage der Brandabschnitte
MBO Teil 2- Das Grundstück und seine Bebauung (§ 4–11)

Brandverhalten von Bauprodukten und Bauteilen
MBO Teil 3- Abschnitt 4- Wände, Decken und Dächer (§ 25–30)
MBO Teil 3- Abschnitt 5- Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen (§ 31–36)

Anforderungen an Technische Anlagen in Gebäuden
MBO Teil 3- Abschnitt 6- Haustechnische Anlagen und Feuerungsanlagen (§ 37–43)

Anforderungen an Räume
MBO Teil 3- Abschnitt 7- Aufenthaltsräume und Wohnungen (§ 44-47)
MBO Teil 3- Abschnitt 8- Besondere Anlagen (§ 48–52)

Rechte und Pflichten der am Bau beteiligten Personen
MBO Teil 4- Die am Bau Beteiligten (§ 53–57)
MBO Teil 5- Bauaufsichtbehörden und Verwaltungsverfahren(§ 58–79)

Ergänzend zu den LBO's werden von den Ländern technische Regeln eingeführt, die bei der Brandschutzplanung zu beachten sind. Diese Regeln werden in der Liste der
technischen Baubestimmungen (LTB) aufgeführt (z. B. DIN 4102, DIN 18230,...). Die LTB ist Länderspezifisch und besitzt daher meist geringfügige Abweeichungen.
Für Bauten besonderer Art und Nutzung werden gem. § 51 MBO Sondervorschriften erlassen z.B. Garagenverordnung (GarVO), Richtlinie über den Bau und Betrieb
von Versammlungsstätten (VStättR) ...

DIN-Normen

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 14489 Sprinkleranlagen; allgemeine Grundlagen (Anm.: Weitere Vorgaben zur Bemessung von Sprinkleranlagen enthält die VdS-Richtlinie
VdS 2092)

DIN 18230 Teil 1–2 Baulicher Brandschutz im Industriebau; Rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer

DIN 18232 Teil 1–6 Baulicher Brandschutz; Rauch und Wärmeabzugsanlagen

Vorschriften und Regelwerke

VDE-Vorschriften
(Verband Deutscher Elektrotechniker) Sind in der Regel auch ohne bauaufsichtliche Einführung als Regel der Technik zu betrachten.

VDI-Richtlinien
(Verein Deutscher Ingenieure) Sind nicht bauaufsichtlich eingeführt, gelten aber oft als anerkannte Regel der Technik.

Empfehlenswerte Literatur

Mayr, J., Brandschutzatlas, Feuer TRUTZ GmbH Verlag für Brandschutzpublikationen, Wolfratshausen
Meyer-Ottens, C., Kordina, K., Holz-Brandschutz-Handbuch, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung e.V., München 1994
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2 Doppelhäuser und Reihenhäuser

Doppelhäuser sind ein Sonderfall der Rei-
henhäuser. (Brandschutztechnisch identi-
sche Behandlung).
Für die Beurteilung der brandschutztech-
nisch notwendigen Maßnahmen spielen
die Eigentumsverhältnisse eine große Rol-
le. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden:
(A) Zwei oder mehr Häuser auf einem

Grundstück
(B) Zwei oder mehr Häuser auf einem

real geteilten Grundstück
Im Fall (A) gehört das Grundstück jeweils
zu ideellen Teilen den Eigentümern. Son-
dernutzungsrechte sind entsprechend
WEG (Wohnungseigentumsgesetz) zuge-
teilt. Eine Trennwand zwischen zwei
Wohneinheiten ist im baurechtlichen Sinne
als Trennwand gem. § 27 MBO zu betrach-
ten. Nur bei ausgedehnten Gebäuden auf
einem Grundstück ist im Maximalabstand
von 40 m eine Brandwand vorzusehen.
Einige Bundesländer, z. B. Nordrhein-West-
falen, fassen jedoch auch Reihenhäuser
auf einem Grundstück als selbstständig
nutzbare Gebäude auf und fordern die
Qualität von Gebäudeabschlußwänden.
Im Fall (B) ist jedes „Teilgrundstück“ selbst-
ständig nutzbar und es gibt kein gemein-
sames Eigentum. Trennwände zwischen
den Häusern sind demnach generell gem.
§ 28 MBO als Brandwände auszuführen.
Die Anforderungen und die Ausführungs-
möglichkeiten der Brandwand richten sich
dabei nach der Gebäudeklasse. Bei Gebäu-
den geringer Höhe wird eine „abgeminder-
te“ Brandwand – die Gebäudeabschluss-
wand – verwendet.
Bei Wohngebäuden geringer Höhe sind an
Stelle von Brandwänden feuerbeständige
Wände (in einigen Bundesländern als Ge-
bäudeabschlusswände bezeichnet) zulässig.
Diese sind bei Gebäuden geringer Höhe
mit nicht mehr als zwei Wohnungseinhei-
ten auch als Doppelwände aus brennbaren
Baustoffen zulässig; sie müssen in der
Regel eine Feuerwiderstandsdauer von
innen bis zur Trennfuge von 30 min. und
von der Fuge nach innen von 90 min.
(F30-B/F90-B Doppelwand). Eine solche
Wandkonstruktion besitzt eine brand-
schutztechnische Qualität von „F120-B“.
Es findet also eine Überkompensation ge-
genüber der F90-Wand statt.
Auch wenn diese Wandkonstruktion nicht
in allen LBO’s enthalten ist, kann sie in den
meisten Fällen eingesetzt werden, wenn
wegen des Brandschutzes Bedenken nicht
bestehen. (Zustimmung durch die Bauauf-
sichtsbehörde erforderlich).

Um das jeweilige Nachbareigentum zu schüt-
zen, ist zusätzlich eine Brandausbreitung
über Nebenwege zu verhindern. Dazu sind
Brandüberschläge insbesondere im Dach-
bereich und in der Fassade zu verhindern
(vgl. dazu [2] und Kap. 4 – Holzfassaden).

2.1 Reihenhausanlage, Hessen

Schwerpunkt
Reihenhausanlage auf real geteilten
Grundstücken.

Objektbeschreibung
3-geschossige Wohnhäuser in Holzbau-
weise auf real geteilten Grundstücken.
Einstufung in die Gebäudeklasse B gem.
HBO.

Planer
Architektin Inge Herchenröder
Am Kirchberg 40, 36341 Lauterbach

Bauherr
Heinrich Rühl, Wohratal

Legende zu Bild 2.2:
1 Holzrahmenbauwand (im Anbaubereich Aufbau

wie Bild 2.3) mit Putzfassade (Oberfläche aus 
A-Baustoff)

2 Ausreichende Breite der nichtbrennbaren Ober-
fläche (diese ist im jeweiligen Einzelfall festzulegen)

3 Zwischenbau; Holzrahmenbauwand mit Holz-
fassade

Beispiele
Brandszenario 1 – Brand im Haus B
Das Haus A ist durch die Putzfassade (F90
von außen) ausreichend geschützt.

Bild 2.1   Straßenansicht (NO)

Bild 2.2   Straßenansicht mit Anmerkungen zum Brandschutz
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3 Aufstockungen und mehr-
geschossige Holzbauten

Aufstockungen und mehrgeschossige Bau-
ten werden aus Sicht des Brandschutzes
ähnlich oder gleichwertig behandelt.
Vom Wesen her unterscheiden sich die
Anforderungen an Aufstockungen und an
mehrgeschossige Bauten nicht, weil die
LBO's lediglich nach Gebäudekategorie1

differenzieren.
Bei Aufstockungen sind jedoch häufig
Sonderlösungen erforderlich, da der vor-
handene Gebäudebestand meist nicht mit
vertretbarem Aufwand an die Standard-
lösungen der LBO's angepasst werden
kann, insbesondere dann, wenn durch die

1) Maßgebend ist die Höhenlage der Fußbodenober-
fläche des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein
Aufenthaltsraum möglich ist über der Geländeober-
fläche (im Mittel).

Brandszenario 2 – Brand im Haus A
Der Zwischenbau des Hauses B ist aus-
reichend geschützt (im „Kontaktbereich“
der beiden Häuser ist eine innenliegende
F30-B/F90-B Doppelwand vorhanden).
Ein ausreichend breiter Brandüberschlag ist
durch den Rücksprung im Bereich der
giebelseitigen Putzfassaden gewährleistet.

Erläuterungen zur Ausführung

• Die Haustrennwände wurden gem. § 30
HBO ausgeführt. Da es sich um ein
Gebäude geringer Höhe handelt, sind
F30-B/F90-B Doppelwände möglich.

• Die Giebelfassaden wurden als Putzfas-
saden ausgeführt. Die übrigen Fassaden
als Holzfassaden. Ein Brandüberschlag
wird durch die ausreichende Breite der
Putzfassade verhindert.

• Grundsätzlich sind B2 Baustoffe als Fas-
sadenbaustoffe zulässig, wenn die Ge-
fahr einer Brandausbreitung nicht
besteht. (§ 29 HBO).

• Der Schutz des Nachbarn ist bei Brand in
eigenem Haus gewährleistet.

Tabelle 2.1   Baurechtliche Anforderungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 HBO §30 Brandwände F30-B/F90-B Doppelwand
(eine F30-B / F90-B Doppelwand gem. § 30 HBO (diese Ausführung
ist gem. HBO § 30 (3) zulässig) ist in Hessen keine Abweichung)

Bild 2.3 Aufbau der Haustrennwand

Legende:
1 GKF Platte d = 12 5 mm
2 Installationsebene, vollgedämmt
3 OSB Platte d = 15 mm
4 Ständerkonstruktion, vollgedämmt
5 Holzwolleleichtbauplatte mit 15 mm mineralischem Putz
6 Trennfuge 50 mm; im Randbereich auf Breite 1,00 m mit raum- und feuchtebeständiger mineralischer Däm-

mung verschlossen. Dadurch wird das Eindringen eines Brandes in die Fuge verhindert.
Es wird empfohlen den Dämmstoff im Bereich der gesamten Gebäudefuge anzuordnen, um Schwelbrände in
diesem Bereich zu verhindern.

Aufstockung die Gebäudekategorie ver-
ändert wird.
Selbstverständlich steht auch bei Auf-
stockungen und mehrgeschossigen Holz-
bauten die Sicherheit der Menschen an
oberster Stelle. Deshalb werden generell
mindestens zwei unabhängige Rettungs-
wege gefordert. Der erste Rettungsweg ist
in der Regel ein sicheres Treppenhaus. Die
Oberflächen der Bauteile dieses ersten Ret-
tungsweges müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Einer Verrauchung
der Rettungswege soll durch entsprechen-
de bauliche und anlagentechnische Maß-
nahmen (Rauchabzug) vorgebeugt werden.
Der sogenannte zweite Rettungsweg (kein
Fluchtweg) ist sicherzustellen, falls der erste
Rettungsweg durch Brand oder Rauch ver-
sperrt ist. Er kann eine mit Rettungsgeräten
der Feuerwehr erreichbare Stelle sein – oder
im Einzelfall auch eine Feuerleiter (oder
-treppe) (bei Gebäuden geringer Höhe ist
Anleitern der „Regelfall“). Bei Sonderbau-

ten sind zwei unabhängige, baulich fest
installierte Rettungs- (d.h. Flucht-) wege
vorzusehen. Weiterhin ist der Feuerwehr
durch entsprechende Feuerwiderstands-
dauern der tragenden Bauteile und durch
die Sicherung des Zugangs eine sichere
Brandbekämpfung zu ermöglichen.
Die Gewährleistung hoher Feuerwider-
standsdauern der hölzernen Bauteile ist
durch Überdimensionierung unbekleideter
Bauteile oder durch Bekleidungen leicht
erreichbar. Im Holzbau sind Feuerwider-
stände bis 120 Minuten möglich. Darüber
hinaus ist die Brandausbreitung wirksam
zu verhindern. Besonderes Augenmerk ist
auf die Kapselung von Hohlräumen zu
legen. Dazu werden „brandschutztech-
nisch wirksame“, nichtbrennbare Beklei-
dungen (meist auf Gipsplattenbasis) ver-
wendet, vgl. [6]. Diese Bekleidungen
verhindern außerdem die Brandlaster-
höhung durch Beteiligung der hölzernen
Konstruktion.
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Bauteile mit entsprechender Bekleidung
werden nachfolgend als F xx-BA Bauteile
bezeichnet, obwohl dies (bisher) keine offi-
zielle Normbezeichnung ist.
Im Entwurf der neuen MBO (Stand 11-2000)
werden diese Bauteile als G-Bauteile
(Gemischte-Bauteile) bezeichnet. Die hoch-
feuerhemmenden Bauteile (60 Minuten
Feuerwiderstand) werden so beplankt,
dass das Entzünden der Holzkonstruktion

vant. Lediglich die Anforderungen sind
i.d.R. bei mehrgeschossigen Gebäuden
höher. Die oft gestellte Frage, wie viele
Geschosse letztendlich in Holz gebaut wer-
den können, kann also nicht pauschal
beantwortet werden. Aus brandschutz-
technischer Sicht ist dies immer abhängig
von der Gebäudeart und von den im Holz-
bau realisierbaren Möglichkeiten, die
gestellten Anforderungen einzuhalten.

Bild 3.1   Ablaufdiagramm brandschutztechnische Anforderungen an Gebäude

und/oder ein Hohlraumbrand ebenfalls
während 60 Minuten Feuerbeanspruchung
vermieden wird.
Im Diagramm 3.1 wird die Vorgehensweise
bei der brandschutztechnischen Planung
von Gebäuden in Holzbauweise schema-
tisch dargestellt. Ob es sich bei dem
Gebäude um ein eingeschossiges
oder ein mehrgeschossiges Gebäude han-
delt, ist bei der Vorgehensweise nicht rele-

Einflussfaktoren bei der brandschutztechnischen Beurteilung von Holzbauten

Gebäudestandort

zugehörige Bauordnung

Höhenlage von dem Fußboden des obersten Geschosses über Gelände
Maßgebend sind Geschosse in den Aufenthaltsräume möglich sind

[§ 2 (M)BO]

Höhe < 7,00 m
Gebäude geringer Höhe

[§ 2 (M)BO]

7,00 m < Höhe < 22,00 m
„Gebäude mittlerer Höhe“

[§ 2 (M)BO]

Höhe < 22,00 m
Hochhaus

[§ 2 (M)BO]

Anforderungen der Bauordnung beachten Anforderungen der Bauordnung beachten

Ja

Sonderbauvorschriften beachten
z. B. Muster Schulbaurichtlinie

Gebäudeanforderungen

Zusatzanforderungen aufgrund von
Gebäudebesonderheiten

Bauherrenwünsche/-forderungen

Sind die Anforderungen erfüllbar?
z.B. Feuerwiderstandsdauer (F30…)
Baustoffe (A-Baustoff, B-Baustoff)

Ausweisung von Äquivalentmaßnahmen
durch die geforderte Schutzziele mindes-

tens gleichwertig erfüllt werden

Brandschutzkonzept mit gleichem
Sicherheitsniveau erstellen, Ge-

nehmigung der Bauaufsicht einholen

Gebäude entsprechend der
Anforderungen ausführen

Nein

Ja Nein

Handelt es sich um ein Gebäude be-
sonderer Art und Nutzung? z.B. Schulbau

unbeschadet der Bauordnung (zusätzlich)
Hochhausbauverordnung beachten
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3.1 Aufstockung eines 5-geschossi-
gen Gebäudes, Hessen

Schwerpunkt
Penthouse in Holzbauweise auf bestehen-
dem
5-geschossigen Gebäude

Objektbeschreibung
Aufstockung eines 5-geschossigen Massiv-
baus durch einen 1-geschossigen Holzbau
mit Galerieebene. Einstufung in die Ge-
bäudeklasse G1 gem. HBO.

Planer
Landes & Partner
Hanauer Landstraße 137
60314 Frankfurt am Main

TP-Thürauf + Partner GbR
Savignystraße 55
60325 Frankfurt am Main

Bauherr
Ardi Goldman

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept2

• In Abstimmung mit der Bauaufsicht wer-
den alle betroffenen Bauteile mit einer
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten
hergestellt. Die Verwendung von Holz ist
möglich, da alle Oberflächen „brand-
schutztechnisch“ nichtbrennbar beklei-
det sind. Die Feuerwiderstandsdauer
bezieht sich hier im wesentlichen auf die
Standsicherheit. Anforderungen an den
Raumabschluss der Verglasungen wer-
den nicht gestellt.

• Die Dachdecke des Bestandes ist für eine
Brandbeanspruchung von unten mit
einer Feuerwiderstandsdauer von 
90 min. bemessen. Dämmungen wer-
den mit nichtbrennbaren Mineralfaser-
dämmstoffen ausgeführt.

• Die Decke der Galerieebene wird mit
einer Feuerwiderstandsdauer F-90-B von
oben und unten ausgeführt.

• Die Bodenelemente der Aufstockung
werden nur für eine Brandbeanspru-
chung von oben bemessen (F90-B), da
die darunterliegende massive Dach-
decke des Bestandes mindestens in die

Bild 3.3   Ansicht des Penthouses im 6. OG

Bild 3.2   Ansicht von unten

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 HBO § 29 tragende und aussteifende Wände, Unterstützungen F90-B
und Dachtragwerke in ausgebauten Dachgeschossen F90 B

2 HBO § 29 tragende und aussteifende Wände F90-A (Wände und
sowie Unterstützungen F90-AB Unterstützungen des

Bestandes)

3 HBO § 29 nichttragende Außenwände und nichttragende Teile Außenwände F90-B
tragender Außenwände W30-A; Außenwandbe-

Außenwandbekleidungen Baustoffklasse A2 kleidung B-Baustoff

4 HBO § 31 Decken über ausgebauten Dachgeschossen F90-B F90-B

5 HBO § 31 Decken, allgemein und Decken zwischen F90-A
Nutzungseinheiten F90-A

Mineralfaserdämmstoffen vorgebeugt.
• Die von innen teilweise sichtbaren

Außenwandstützen werden unter
Zugrundelegung eines Abbrandes
(„warm“) bemessen, da eine Brandbe-
anspruchung möglich ist.

• Die Bedachung wird als harte Beda-
chung gem. DIN 4102 ausgeführt.

Tabelle 3.1   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

1) Gebäude, die nicht unter die Gebäudeklassen A bis F
fallen und bei denen der Fußboden keines Geschosses,
in dem Aufenthaltsräume vorhanden oder möglich
sind, mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegt.
2) bauart Konstruktions GmbH
Spessartstraße 13; 36341 Lauterbach

Feuerwiderstandsklasse F90-A einge-
stuft ist (s.o.). Eine Brandausbreitung
kann somit ausgeschlossen werden.

• Die Bodenelemente werden als ge-
schlossenen Elemente hergestellt. Einem
Brand im Hohlraum unterhalb der
Bodenelemente wird durch geeignete
Brandschotte aus raumbeständigen
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Bild 3.4   unterer Grundriss der Aufstockung

Bild 3.5 Schnitt durch Aufstockung

Bild 3.6   Ansicht der Aufstockung

Legende zu den Bildern 3.4 und 3.5:
1 Außenwand i. d. R. F90-B von innen. Bei Wandbreiten •1,00 m F90-B von innen und außen. Holzfassade ist

unkritisch, weil Brandüberschlag nicht möglich, da es sich um das 'oberste Geschoss' des Gesamtgebäudes
handelt.

2 Bodenelement F90-B von oben. Von unten ist durch die bestehende F90-A Decke die Brandsicherheit gewähr-leistet.
Die Wände und Unterstützungen des Bestandes besitzen eine Feuerwiderstandsdauer F90-A.

3 Decken in F90-B Ausführung für eine Brandbeanspruchung von oben und unten.
4 Dachdecke in F90-B Ausführung für eine Brandbeanspruchung von unten, harte Bedachung.
5 Innenliegende Treppen für Erschließung der Galerieebene sind keine notwendigen Treppen, daher keine

Brandschutzanforderungen.
6 Im Brandfall ist die Flucht auf das bestehende Gebäudedach möglich. Eine Rettung der gefährdeten Personen

durch die Feuerwehr kann erfolgen.
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Bild 3.8   Ansicht des Gebäudekomplex nach Aufstockung

Bild 3.7   Gebäudekomplex im Ursprungszustand

• Rettungswege sind durch die notwendi-
gen Treppenräume des Bestandes sicher-
gestellt.

• Die zuerst vorgesehenen ungeschützten
Aussteifungselemente aus Stahl (Zug-
diagonalen) wurden weitestgehend
durch aussteifende Holzrahmenbau-
Wandscheiben mit einer Holzwerkstoff-
plattenbeplankung ersetzt. Diese Aus-
steifungselemente sind besser vor einem
Versagen im Brandfall zu schützen. Dort
wo die Wandscheiben zur Aufnahme
der Aussteifungslasten alleine nicht aus-
reichten, wurden zusätzlich Stahlverbän-
de innerhalb der Wandquerschnitte
angeordnet.

• Die innerhalb der Aufstockung liegende
Treppe ist keine notwendige Treppe und
besitzt daher keine Anforderungen an
den Brandschutz.

• Obwohl die Decken der Galerie gering-
fügig oberhalb von 22 m liegen, erfolgt
die Einstufung in die Gebäudeklasse G,
da die beiden Galeriegeschosse nur
durch das darunterliegende Geschoss
erreichbar und damit nicht selbstständig
nutzbar sind. Die beiden Galeriege-
schosse sind außerdem nicht zum dau-
ernden Aufenthalt von Personen vor-
gesehen.

3.2 Aufstockung einer 3-geschossi-
gen Wohnanlage, Sachsen

Schwerpunkt
2-geschossige Aufstockung in Holzbau-
weise auf einer bestehenden 3-geschossi-
gen Reihenhausbebauung in Massivbau-
weise

Objektbeschreibung
Aufstockung eines 3-geschossigen massi-
ven Bestandsbaus durch 2 Holzgeschosse
in Holzrahmenbauweise mit Massivholz-
decke im 4. und 5. Geschoss. Einstufung
als Gebäude mittlerer Höhe gem. Sächsi-
scher BO.

Planer
Plan & Objekt GmbH
Reginenstraße 20, 04155 Leipzig

Tragwerksplanung
Ingenieurbüro Wimmer
Reginenstraße 20, 04155 Leipzig

Tabelle 3.2   Baurechtliche Anforderungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 SächsBO § 26 tragende Wände, Pfeiler und Stützen F90-B
müssen in feuerbeständiger Bauart aus nichtbrennbaren Baustoffen

hergestellt werden (F90-A)

2 SächsBO § 27 nichttragende Außenwände und nichttragende Teile Alle Außenwände
tragender Außenwände sind, ..., aus nichtbrennbaren werden als

Baustoffen oder mindestens feuerhemmend herzustellen (F30-B) F30-B Wände ausgeführt

3 SächsBO § 28 Trennwände müssen in feuerbeständiger F90-B
Bauart aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden (F90-A)

4 SächsBO § 29 Brandwände müssen in feuerbeständiger Bauart aus F90-B
nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden (F90-A)

5 SächsBO § 30 Decken müssen in feuerbeständiger Bauart F90-B
hergestellt werden (F90-A)

6 SächsBO § 31 (6) Tragende und aussteifende Bauteile, die den Raum- F90-B
abschluss von Aufenthaltsräumen bilden, müssen mindestens

feuerhemmend sein,… (F30-B)

7 SächsBO § 33 Treppenraumwände sind in feuerbeständiger Bauart F90-B
aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen (F90-A)
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Bild 3.10   Schnitt vorher /nachher

Legende:
A Dach der Aufstockung „harte Bedachung“
B Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoss: F30-B
C Geschossdecke der Aufstockung F90-B
D Bodenelemente der Aufstockung F90-B

Geschossdecke Bestand F30-B, Wände Bestand F90-A
E Außenwand der Aufstockung F30-B 4

Bild 3.11   Schnitt Darstellung des 2. Rettungsweges

Legende:
1 Rettungsweg durch notwendiges Treppenhaus
2 Rettungsweg des „Aufstockungsgeschosses“ über die rückseitigen Stahlbalkone 

auf ein „anleiterbares Niveau“ (Balkonebene 2. OG).
3 Stahlbalkone im 1. und 2. OG sind durch Schiebeleitern der Feuerwehr anleiterbar.
4 RWA (Rauch-Wärme-Abzugsanlage) zum Entrauchen des Treppenhauses
5 Dichtschließende Wohnungseingangstüren in allen Geschossen

4) Die Forderung F30-B wurde im Rahmen des Befreiungsantrages festgelegt. Die Geschossdecke besitzt hierdurch
ebenfalls nur eine Feuerwiderstandsdauer von 30 min. Dennoch wurde die Decke mit einer Bekleidung wie eine
F90-B Decke ausgeführt um dieses, bei einem Brand wohl am meisten beanspruchte Bauteil, besser zu schützen.

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept3

• Die betroffenen Bauteile werden mit
einer Feuerwiderstandsdauer von 30
bzw. 90 Minuten hergestellt. Die Ver-
wendung von Holz ist möglich, weil alle
Oberflächen mit einer „brandschutz-
technischen Bekleidung“ ausgeführt
sind.

• Die Fassade erhält ein Wärmedämm-
Verbundsystem bestehend aus mine-
ralischen Faserdämmstoffen mit einer
nichtbrennbaren Oberfläche (A-Bau-
stoff).

• Alle Anschlüsse besitzen eine Feuerwi-
derstandsdauer von mind. 90 Minuten.

• Rettungswege sind entweder durch die
notwendigen Treppenräume (1. Ret-
tungsweg) oder durch die außenliegen-
den Stahlbalkone mit geschlossenem
Balkonbelag und die Fluchttreppe 
zwischen Balkonebene 2 und 3 sicher-
gestellt – Anleitern durch die Feuerwehr
in Balkonebene zwei möglich.

• Bestehende Geschossdecken als nicht-
sichtbare Holzbalkendecken besitzen
eine Feuerwiderstandsdauer von 30
Minuten. Die Kellerdecke ist eine Stahl-
betondecke.

• Im Treppenhaus wird eine RWA (Rauch-
Wärme-Abzugsanlage) vorgesehen um
eine Verrauchung des Treppenhauses zu
verhindern.

Bild 3.9   Grundriss /Objektübersicht

3) Brandschutzgutachten durch:
Prof. Dipl.-Ing. Claus Scheer,
Mattersburger Weg 13, 13465 Berlin
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3.3 Lignopark, Nordrhein-Westfalen

Schwerpunkt
Neubau einer 4-geschossigen Wohnanlage
für betreutes Wohnen in Lignotrend5 Bau-
weise in Anlehnung an die „neue“ Muster-
bauordnung (MBO).

Objektbeschreibung
4-geschossige Wohnanlage mit drei Voll-
geschossen und einem Staffelgeschoss mit
Teilunterkellerung.
Einstufung als „anderes Gebäude“ gem.
BauO NRW.

Planer
Dipl.-Ing., Architekt, Manfred Arlt
Liesenwaldstraße 97, 57223 Kreuztal
Dipl.-Ing., Architekt, Fritz Barth
Fellbach

Tragwerksplanung
Lignotrend Klimaholzhaus AG
Landstrasse 25, 79809 Weilheim-Bannholz

Bauherr
Manfred Arlt

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept7

• In Abstimmung mit der Bauaufsicht wird
gem. § 73 BauO NRW ein Antrag auf
Abweichung von den Forderungen der
LBO gestellt. In Anlehnung an die Forde-
rungen der „neuen“ MBO [2] werden
alle tragenden Bauteile mit einer Feuer-
widerstandsklasse von F60-BA herge-
stellt. Die Trennwände zum Treppenhaus
werden in F90-BA Bauweise hergestellt.

• Alle Bauteile sind mit nichtbrennbaren
Gipsbauplatten bekleidet. Die Außen-
wände sind mit einer Douglasie-Mehr-
schichtplatte auf UK-Lattung bekleidet8.

Bild 3.12   Ansicht des verglasten Erkers, Westseite

Tabelle 3.3   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 BauO NRW § 29 tragende Wände, Pfeiler F60-BA6

und Stützen feuerbeständig (F90-AB)

2 BauO NRW § 29 nichttragende Außenwände und nichtragende Bauteile B Baustoff oder F30
tragender Außenwände A-Baustoff oder F30

3 BauO NRW § 30 Trennwände zwischen Wohnungen/Nutzungseinheiten F60-BA
sind mindestens feuerbeständig auszuführen (F90-A)

4 BauO NRW § 34 Decken sind feuerbeständig auszuführen (F90-A) F60-BA

5 BauO NRW § 36 Treppen sind feuerbeständig und in tragenden Teilen F60-BA
aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen

6 BauO NRW § 37 Treppenraumwände sind in der Art von Brandwänden F90-BA
herzustellen (F90-A)

7 BauO NRW § 35 Dächer Dachdecken
-Harte Bedachung (aussteifend) F60-BA

8 BauO NRW § 39 Aufzüge, Wände der Fahrschächte feuerbeständig Aufzug innerhalb des
und im wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F90-A) Treppenraumes daher

nur sichere Umklei-
dung erforderlich

Bild 3.13   Ansicht der Eingangseite, Ostseite

5) Hinweis: Wegen Hohlräumen in der Konstruktion
sollten innerhalb der Holzkonstruktion keine Installatio-
nen geführt werden um Hohlraumbrände zu verhin-
dern.
6) Ausführung in Anlehnung an „neue“ MBO: F60–BA
(G-Bauteile gem. Entwurf MBO) bedeutet: hochfeuer-
hemmende, tragende und aussteifende Bauteile aus
brennbaren Baustoffen mit einer allseitigen, brand-
schutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nichtbrenn-
baren Baustoffen.
7) Brandschutzgutachten durch LS-Plan, Gesellschaft für
Elektrotechnik und technische Gebäudeausrüstung,
Siegen. Beurteilung der Feuerwiderstandsdauer einzel-
ner Bauteile durch die Materialprüfanstalt für das Bau-
wesen, Braunschweig
8) Hinweis: Bei normalentflammbaren Fassadenbeklei-
dungen (B2) sind besondere konstruktive Maßnahmen
zum Erreichen der Schutzziele einer schwerentflamm-
baren Fassadenbekleidung (B1) erforderlich.
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Legende zu den Bildern 3.14–3.15:
1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen F60-BA
2 Nichttragende Außenwände und nichttragende

Bauteile tragender Außenwände B-Baustoff oder
F30

3 Trennwände zwischen Wohnungen/Nutzungsein-
heiten F60-BA

4 Decken F60-BA
5 Treppen F60-BA
6 Treppenraumwände F90-BA
7 Dächer F60-BA

• 1. Rettungsweg über notwendiges Treppenhaus.
• 2. Rettungsweg im ersten und 2. OG über Erker im

3. OG über begehbare Dachfläche.

• 1. Rettungsweg ist der Treppenraum.
Der 2. Rettungsweg wird im ersten und
zweiten OG durch Anleiterbarkeit des
Erkers und im 3. OG durch die begeh-
bare und allseitig umwehrte Dachfläche
sichergestellt. Diese Fläche kann allseitig
mit Kraftfahrdrehleitern der Feuerwehr
erreicht werden.

• Weil die Fassaden der Außenwände des
3. OG gegenüber dem 2. OG um 1,60 m
zurückspringen, ist ein Brandüberschlag
von unten nach oben sehr unwahr-
scheinlich. Die Fassadenoberfläche wird
daher in Ihrer Gesamtheit wie bei
Gebäuden geringer Höhe beurteilt.

• Entrauchung des Treppenhauses über
eine RWA (Rauch-Wärme-Abzugsan-
lage) im Dach.

Bild 3.14   Querschnitt durch Gebäude

Bild 3.15   Grundriss 1. OG

Ferner werden folgende Zusatzmaßnah-
men bzw. Kompensationsmaßnahmen vor-
gesehen:

• Ausrüstung des Gebäudes mit einer
Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur
Feuerwehrleitstelle. Alarmierungsein-
richtungen in allen Gebäuden um die
Bewohner im Brandfall zu warnen.

• Flucht- und Rettungswegeplan für das
Gebäude mit Beschilderung der Ret-
tungswege und Rettungswegbeleuch-
tung.

• Vorhalten von 6 Fluchthauben je Gebäu-
de und 2 Feuerlöschern je Geschoss.

• Installation einer trockenen Steigleitung
mit Schlauchanschlusseinrichtung im
Gebäude.

• Anbringen eines Feuerwehreinsatzpla-
nes zur Information der Feuerwehr
während eines Einsatzes.

• Benennung eines Brandschutzbeauf-
tragten aus der Gruppe der Bewohner
(Dieser kann z.B. einem „Zustellen“ der
Rettungswege vorbeugen, er koordiniert
die Evakuierung des Gebäudes bis zum
Eintreffen der Feuerwehr, etc.)
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Bild 3.16   Ansicht von der Straße

Bild 3.17   Rückansicht

3.4 4-geschossige Wohnanlage,
Nordrhein-Westfalen

Schwerpunkt
Neubau einer 4-geschossigen Wohnanlage
in Holzbauweise.

Objektbeschreibung
Freistehende 4-geschossige Wohnanlage
in Holzbauweise mit massivem Treppen-
hauskern und mit massiven Decken. Ein-
stufung als „Gebäude mittlerer Höhe“
gem. § 2 BauO NRW.

Planer/Tragwerksplanung
ARCHPLAN GbR
Gildenstrasse 2g
48157 Münster

Bauherr
LEG NRW

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept9

• In Abstimmung mit der Bauaufsicht wird
gem. § 54 BauO NRW eine Bauaus-
führung abweichend von den Forderun-
gen der LBO geplant. Dabei wird im
wesentlichen eine Änderung bezüglich
der Feuerwiderstandsdauer der tragen-
den Bauteile beantragt.

• Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer
wird durch ingenieurmäßige Brandsimu-
lation in einer Wohnung und Vergleich
mit der Einheitstemperaturkurve (DIN
4102-2) auf 60 min. festgesetzt.

• Alle tragenden und aussteifenden Bau-
teile werden mindestens mit dieser Feu-
erwiderstandsdauer ausgeführt.

• Der erste Rettungsweg ist das massive
Treppenhaus (F90-A) welches über den
Laubengang erreicht werden kann.
Alternativ zum Treppenhaus wird eine
außenliegende Spindeltreppe als Flucht-
weg angeboten. Jede Wohnung kann
also direkt ins „Freie“ verlassen werden.
Der zweite Rettungsweg wird in den
oberen Geschossen durch die Anleiter-
barkeit der Balkone auf der Straßenseite
sichergestellt. Laubengang und Treppen-
haus haben direkten Kontakt zur
Außenluft, so dass keine Gefahr des Ver-
rauchens besteht.

• Brandabschnittsbildung im insgesamt 
57 m langen Gebäude durch den massi-
ven Treppenhauskern. Die Umfassungs-

9) Brandschutzgutachten durch Halfkan – Heister –
Kirchner, Richard-Lucas-Straße 4, 41812 Erkelenz

Tabelle 3.4   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 BauO NRW § 29 tragende Wände, Pfeiler und Stützen F60-BA
-Feuerbeständig (F90-AB)

2 BauO NRW § 29 Oberflächen von Außenwänden, Außenwand- B1-Baustoff,
bekleidungen und Dämmstoffe in Außenwänden B1 Unterkonstruktion

A-Baustoff

3 BauO NRW § 30 Trennwände zwischen Wohnungen/ Nutzungseinheiten F60-BA
sind mindestens feuerbeständig auszuführen (F90-AB)

4 BauO NRW § 34 Decken sind feuerbeständig auszuführen (F90-AB) > F60-A

5 BauO NRW § 36 Treppen sind feuerbeständig und in tragenden Teilen F90-A
aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen (F90-A)

6 BauO NRW § 37 Treppenraumwände sind in der Art von Brandwänden F90-A
herzustellen (F90-A)

7 BauO NRW § 35 Dächer Ausführung mit
-Harte Bedachung harter Bedachung
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Bild 3.18   Straßenansicht

Bild 3.19   Rückansicht

Bild 3.20   Giebelansicht

wände des Treppenhauskerns werden in
der Art von Brandwänden ausgeführt.
Der Treppenhauskern wird mit selbst-
schließenden und rauchdichten Türen
von den Laubengängen abgetrennt. Die
im Treppenhauskern befindlichen
Abstellräume werden mit T30 Türen
abgeschottet.

• Ausführung des Daches mit Metall-
deckung (harte Bedachung).

• Die Fassade wird als hinterlüftete Fassa-
de mit B1-Fassadenplatten und Metall-
unterkonstruktion ausgeführt.

• Installationsschächte die Geschosse
überbrücken sind in der Feuerwider-
standsklasse F90 ausgeführt.

• Sicherstellen der Löschwasserversorgung
mit mind. 1600 l /min. für eine Dauer
von mind. zwei Stunden.

• Freie Zugänglichkeit von allen Gebäude-
seiten, so dass ein abwehrender Lösch-
angriff möglich ist.



4 Holzfassaden

Fassaden haben vielfältige Funktionen und
müssen neben gestalterischen verschiede-
nen technischen Anforderungen genügen.
In Abhängigkeit von der Tiefe der Ab-
standsfläche werden in den LBO's Brand-
schutzanforderungen an Fassaden gestellt.
In Tabelle 4.1 sind die Anforderungen an
Fassaden am Beispiel der MBO dargestellt.
In den LBO's gelten ähnliche Anforderun-
gen. Diese sind im Einzelfall zu prüfen.
Sind die Anforderungen der LBO's nicht
mit den gewünschten Werkstoffen zu
erfüllen, können abweichend Befreiungen
beantragt werden.
Diese sind durch spezielle, auf den jeweili-
gen Einzelfall abgestimmte Brandschutz-
konzepte abgesichert [vgl. hierzu im Fol-
genden vorgestellte Beispiele].
Mögliche Maßnahmen zum Erzielen einer
ausreichenden Brandsicherheit einer Holz-
fassade können z.B. sein:
• Brandausbreitung im Belüftungshohl-

raum (auch horizontal, s. Bild 4.1) durch
geeignete Maßnahmen im Brandfall
unterbrechen, um durch einen „Kamin-
effekt“ eine zweiseitige Beflammung 

der Bekleidung zu verhindern. Dadurch
werden wirksame Maßnahmen zur
Brandbekämpfung von aussen ermög-
licht.

• Verwendung von Holzarten, die eine
hohe Entzündungstemperatur haben.

• Flammenableitung durch horizontal aus-
kragende Bauteile, wie Balkone, Son-
nenschutz etc.

• Schutz der Rettungswege vor herabfal-
lenden Fassadenteilen z.B. durch Ein-
gangsüberdachungen.

• Partieller Einsatz von nichtbrennbaren
Baustoffen als flächige Unterbrechung
der normalentflammbaren Fassaden-
materialien.

• Ist ein Abweichen von der jeweiligen
LBO nicht gewünscht oder nicht mög-
lich, kann auch bei einem Werkstoff-
wechsel die gleiche Optik erzielt wer-
den. Holzwerkstoffplatten (B1) können
zu Plattenstreifen geschnitten in „Brett-
optik“ eingesetzt werden.

• Sprinklerschutz innerhalb des Gebäudes
beeinflußt meist auch den aktiven
Brandschutz der Fassade.

• Einsatz speziell kesseldruckimprägnierter
Holzwerkstoffe (B1) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung (vgl. Beispiel

4.3). Flammschutzmittel für die nach-
trägliche Behandlung von Holz und
Holzwerkstoffen sind nicht erhältlich.
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Bild 3.21   Grundriss

Legende zu den Bildern 3.18–3.21:
1 Treppenturm aus A-Baustoff (Beton) mit direktem Außenluftzugang. Umfassungswände in der Art von Brand-

wänden (notwendiges Treppenhaus).
2 Harte Bedachung (Metalldeckung)
3 Laubengang zur Erschließung der Wohneinheiten. Gleichzeitig erster Rettungsweg (A-Baustoff). Rettungs-

weglänge < 35 m.
4 Stahlspindeltreppe als fest installierte zweite Fluchtmöglichkeit, falls der Weg zum Treppenhaus durch einen

Brand oder Rauch versperrt ist.
5 Vorgestellter Balkon aus A- Baustoffen mit geschlossener Balkonplatte. Hierdurch wird der Brandüberschlag

im Bereich der Balkontüren von einem unteren auf ein oberes Geschoss verhindert. Der Balkon dient als 
zweiter Rettungsweg und kann erforderlichenfalls von der Feuerwehr angeleitert werden.

6 Außenbekleidung aus B1-Baustoff, Unterkonstruktion aus A-Baustoff
7 Türen zum Treppenhaus selbstschließend und rauchdicht. Türen zu Abstellraum T30, rauchdicht.
8 Wohnungstrennwand als Holzrahmenbauwand mit nichtbrennbarer Bekleidung und einem Feuerwiderstand

von 60 min. (F60-BA).
9 Geschossdecke aus Stahlbetonhohldielen (> F60-A)

Die wesentlichen Maßnahmen zur
brandschutzgerechten Konstruktion
einer Holzfassade sind:

• Entflammbarkeit des Materials auf die
Anforderungen abstimmen (Einsatz
brennbarer B1-/B2- und nichtbrenn-
barer A-Baustoffe).

• Hinterlüftung auf ein bauphysikalisch
vertretbares Maß reduzieren 
(ggf. Dämmschichtbildner einsetzen,
die im Brandfall die Hinterlüftung ver-
schließen.

• Brandüberschläge durch bereichswei-
se nichtbrennbare Materialien oder
durch andere konstruktive Maßnah-
men verhindern.

• Verhinderung der Brandausbreitung 
im Hohlraum durch Volldämmung mit
mineralischer, feuchte- und raumbe-
ständiger Dämmung so dass wirksame
Löscharbeiten von außen möglich
sind.
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Legende:
1 Schalung im Normalbereich z. B. B2-Baustoff
2 Schalung im Brandüberschlagsbereich B1- oder A-Baustoff, je nach

Anforderung. Hinweis: Zum Erzielen der gleichen Fassadenoptik
kann z. B. eine B1-Holzwerkstoffplatte in Brettformat geschnitten,
und wie eine Brettfassade montiert werden.

3 Hinterlüftungshohlraum wird mit raumbeständigem, nichtbrenn-
barem und wasserabweisenden Dämmstoff geschlossen. Unter-
konstruktion für die Fassade aus Holz oder Metall, je nach Brand-
schutzanforderung.

4 Schließen der Fuge zwischen den Gebäudetrennwänden mit raum-
beständigem, nichtbrennbarem und wasserabweisenden Dämm-
stoff

5 Äußere Bekleidung des Wandelementes ggf. aus B1- oder A-Bau-
stoff z.B. Gipsfaserplatte, zementgebundene Spanplatte oder 
Calcium-Silikat-Platte

Bild 4.2   Schematische Darstellung
einer Gebäudeansicht; „Sicherung gegen
vertikalen Brandüberschlag“

Bild 4.3   Schematische Darstellung eines vertikalen
Gebäudeschnittes; „Sicherung gegen vertikalen Brand-
überschlag“ durch Gebäudesprinklerung

Tabelle 4.1   Anforderungen der MBO*) an Fassaden in Abhängigkeit von der Tiefe der Abstandsfläche

Gebäudetyp Tiefe der Abstandsfläche Oberfläche der Fassade Unterkonstruktion sowie Baustoff/Feuerwiderstand
Dämmstoff in der Fassade der zugehörigen Wandkonstruktion

Allgemein ≥ 3,00 m B1 i.d.R. B1 A oder F30 [§ 26 (1) MBO]
[§ 26 MBO] B2 möglich**)

Gebäude geringer Höhe ≥ 5,00 m B1#) i.d.R. B1 B und F0 [§ 6 MBO]
[§ 2 (3) MBO] B2 möglich**)

≥ 5,00 m B2#) B2#) F30 [§ 6 MBO]
3,00 m ≤ e ≤ 5,00 m B1 i.d.R. B1 F30 [§ 6 MBO]

B2 möglich

Bemerkungen

*) Die Anforderungen in den jeweiligen LBO’s können von den Regelungen der MBO abweichen.
**) Wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.
#) Wenn durch geeignete Maßnahmen eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude verhindert wird.

Bild 4.1   Horizontalschnitt einer Gebäudefuge; „Sicherung gegen horizontalen Brandüberschlag“

Allgemein Gebäude geringer Höhe

A oder F30

B1

B und nicht
mind. F30

B1

F30

B2

F30-B

B1
3,00 m

5,00 m

Anm.: Spezialfall im Holzbau entspricht
den Möglichkeiten im allgemeinen Fall.

Legende zu Bild 4.2:
1 Brüstungselement mit Bekleidung aus B1- oder A-Bau-

stoff, h = ≥ 1,0 m. Hinterlüftungsebene ggf. mit
geeignetem Dämmstoff schließen.

2 Hinterlüftungseben der Fassade im Bereich der
Geschossdecke durch einen Streifen geeigneter Däm-
mung schließen.
Alternativ: Einsatz von dämmschichtbildenden Dicht-
streifen, die unter Hitzeeinwirkung aufschäumen und
den Hohlraum schließen.

Anm.: In einigen Bundesländern wird in Abhängigkeit von
der Gebäudeklasse das Kriterium W 30-A an nichttragende
Außenwände gestellt. Diese Ausführung ist nicht in allen
Fällen baurechtlich gefordert, erhöht aber die Brandsicher-
heit im Bereich des Geschossstoßes erheblich.
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• Der Lufthohlraum hinter der Brettfassa-
de wird nicht hinterlüftet.

• Eindringen eines Brandes hinter die Fas-
sade und Weiterleitung über mehrere
Geschosse hinter der Fassade ist da-
durch nicht möglich.

• Die vorhandene untere Dichtung der
„Holzfassadengefache“ wird durch ein
im Brandfall aufschäumendes und dich-
tendes Brandschutzband ersetzt.

• Der ungehinderte Löschangriff durch die
Berufsfeuerwehr ist möglich. Die Lösch-
wasserversorgung ist sichergestellt.

• Einbau von Rauchmeldern zur frühen
Branderkennung. Durch frühe Brander-
kennung ist die Sicherheit für die
Bewohner höher. Die Löscharbeiten
können früher beginnen. Eine Brandwei-
terleitung über die Fassade kann
dadurch frühzeitig bekämpft werden.

Bild 4.6   Fassadenansicht mit Eintragung der brand-
schutztechnisch wirksamen Einbauten

Legende:
A Geschossweise Trennung der brennbaren Fassa-

denbekleidung
B Fassade nicht hinterlüftet; unterer Abschluss durch

im Brandfall aufschäumendes Brandschutzband
C Löschangriff von außen durch die Feuerwehr 

möglich
D Rettung von Menschenleben durch sichere

Rettungswege im Gebäude möglich

Bild 4.5   Fassadenansicht mit Eintragung der brandschutztechnisch wirksamen Einbauten

Tabelle 4.2   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

4.1 Fassade eines Wohn- und
Geschäftshauses, Hessen

Schwerpunkt
5-geschossige Brettfassade aus Lärche
Stülpschalung

Objektbeschreibung
5-geschossiges Wohn- und Geschäftshaus
in Stahlbeton Skelettbauweise. Einstufung
in die Gebäudeklasse F gem. HBO. Außen-
wandelemente aus Holz

Planer
Architekt
Alexander Reichel
Hühnerbergweg 3D, 34128 Kassel

Bauherr
Hochtief AG

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept1

• Ausführung einer Fassadenbekleidung
gem. DIN 4102-4:1994-03, Abs. 2.3.2
Baustoffklasse ‚normalentflammbar B2’.

• Die Fassadenelemente weisen gem. DIN
4102-4:1994-03, Tab. 52, Zeile 23 nähe-
rungsweise einen Feuerwiderstand 
F30-B auf. (Die gegenüber den Forde-
rungen geringere Rohdichte der Mine-
ralfaserdämmstoffe wird durch die
dickeren Beplankungsstärken kompen-
siert). Die äußere Bekleidung des Wand-
elementes ist eine nichtbrennbare Fas-
erzementplatte.

• Geschossweise Trennung der Holzfas-
sade durch Glasfaserbeton-Fertigteile
(A-Baustoff).

Bild 4.4   Rückansicht des Gebäudes

1) Verfasser des Brandschutzkonzeptes: Univ.-Prof.
Dr.-Ing. S. Winter, 36341 Lauterbach
2) Durch Untersuchungen des Fraunhofer- Institutes für
Bauphysik, Stuttgart, Außenstelle Holzkirchen, wurde
festgestellt, dass bei Brettfassaden mit ausreichendem
Luftraum hinter der Fassade eine Pumpwirkung eintritt
und auf eine Hinterlüftung in Einzelfällen verzichtet
werden kann.
3) Kotthoff [4] berichtet, dass auf Grundlage von Brand-
versuchen an der MFPA Leipzig Brände mit Vollholz
bekleideter Fassaden dann unkritisch sind, wenn eine
beidseitige Beflammung vermieden wird und die
Beflammung nur von außen erfolgt.

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 HBO § 29 Außenwandverkleidung aus B1 Baustoff B2 Baustoff
(schwerentflammbar)

2 HBO § 29 Nichttragende Außenwände B1 Baustoff ≈ F30-B



Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept4

• Ausführung einer Fassadenbekleidung
gem. DIN 4102-4:1994-03, Abs. 2.3.2
Baustoffklasse‚„normalentflammbar B2“
entgegen den Forderungen der BauO
NRW.

• Außenfassade als hinterlüftete mit
Mineralfaserdämmstoff gedämmte Kon-
struktion.

• Geschossweiser Einbau eines im Brand-
fall aufschäumenden Brandschutz-
Bandes im Hinterlüftungsspalt. Dieses
Schott soll die Brandweiterleitung hinter
der Brettfassade verhindern.

• Geschlossene Brettfassade mit einer
Dicke der Bretter von 25 mm (vgl. Detail,
Bild 4.9). Dadurch wird eine ausreichen-

4.2 Fassade des House of Sports,
Nordrhein-Westfalen

Schwerpunkt
Brettfassade Holz

Objektbeschreibung
Order-Zentrum für die Sportindustrie,
Gebäude mittlerer Höhe gem. BO NRW§ 2.
Außenbekleidung mit B2 Fassade

Planer
Carpus & Partner GmbH
Weststraße 54, 52074 Aachen

Kempen Ingenieurgesellschaft
Beratende Ingenieure VBI/BDB
Ritterstraße 20, 52072 Aachen

Bauherr
B. Vosswinkel GmbH & Co.

de Widerstandsfähigkeit bis zum Beginn
des Brandes im Hinterlüftungshohlraum
der Fassade bei Beflammung von außen
erzielt.

• Unterbinden der horizontalen Brand-
weiterleitung im Bereich der Fensterlei-
bungen durch Einsatz von A-Baustoffen
in der Fensterleibung. (Blechbekleidung
und Mineralfasserdämmstoff)

• Vorhandensein einer Sprinkleranlage im
Gebäudeinneren. Dadurch wird der ver-
tikale Brandüberschlag über die Fassade
stark behindert. (vgl. Bild 4.3)
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Bild 4.8   Fassadenansicht

Bild 4.9   Detail; Fassadenschnitt, vertikal

Bild 4.7   Ansicht Eingangseite

Tabelle 4.3   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 BauO NRW § 29 Außenwandverkleidung aus B1 Baustoff Brettfassade aus
(schwerentflammbar) Lärche od. Douglasie

(B2-Baustoff)

4) Verfasser des Brandschutzkonzeptes: Kempen Ingeni-
eurgesellschaft, Aachen
Beratung bezüglich der Holzfassade durch Arbeitsge-
meinschaft Holz, Beratungsbüro Hessen

Legende:
1 Aluminiumfenster
2 Holzunterkonstruktion 160 x 75 mm
3 Konterlattung 35 x 80 mm zur Hinterlüftung
4 Holzschalung Douglasie 25 mm
5 Zementgebundene Spanplatte d = 20 mm
6 Konnterlattung 15 x 60 mm, a = 0,70 m
7 Raffstore Sonnenschutz seilgeführt b = 120 mm
8 Promaseal-Streifen h = 150 mm
9 Mineralfaser-Dämmung 80 mm, WLG 0,35

10 Zarge 70 mm
11 Leibungsblech
12 Alu-Lochblech als Insektenschutzgitter
13 Edelstahlverbindung
14 Diffusionsoffene Schutzbahn
A Im Bereich des Sonnenschutzes Kapselung durch

Horizontalriegel und gekantetes Blech
B Hinterlüftungsspalt wird durch schaumschichtbil-

dendes Brandschutzband im Brandfall geschlossen
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Bild 4.10   Fassadenansicht B1 Fassadenelemente

Bild 4.11   Nahaufnahme der Fassade

Tabelle 4.4   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 HBauO § 27 Außenwandbekleidung aus B1 Baustoff B1 Fassadenelemente
(schwerentflammbar) (aus: mit Flammschutz-

mittel imprägnierte
Holzwerkstoffplatte),
andere Materialien

sind denkbar.

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept:
• Ausführung einer Fassadenbekleidung

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung Z-9.1-518 entsprechend der Bau-
stoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-
1 :1998-05, Abschn. 6.
Entsprechend den Forderungen der
HBauO Einsatz einer Holzwerkstoff-
platte, die mit einer witterungsbestän-
digen B1-Imprägnierung versehen ist.
Andere Materialien wie z. B. zementge-
bundene Spanplatten etc. sind denkbar.

• Unterkonstruktion der Fassade aus
B-Baustoffen.

4.3 Fassade eines Wohn- und
Geschäftshauses, Hamburg

Schwerpunkt
Fassade aus schwerentflammbaren Holz-
werkstoffplatten

Objektbeschreibung
3-geschossiges Wohn- und Geschäftshaus.
Einstufung gem. HBauO als Gebäude mitt-
lerer Höhe. Außenwandbekleidung aus
Holzwerkstoffplatten.

Planer
Jan Störmer
Architekten
Michaelisbrücke 1
20459 Hamburg

Bauherr
DEFO
Deutscher Fonds für Immobilienvermögen
GmbH
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5 Industrie- und Gewerbebauten/
Messe- und Ausstellungsbauten/
Feuerwehr

Bei Industriebauten gelten die Landesbau-
ordnungen ergänzt durch Sonderbauvor-
schriften wie z.B. die Industriebaurichtlinie.
Im Gegensatz zum Wohnungsbau variieren
die Nutzungen sehr stark. Da die Landes-
bauordnungen im Wesentlichen auf die
Belange von Wohngebäuden und Bauwer-
ken mit ähnlicher Nutzung ausgelegt sind,
reicht deren Regelungsumfang oftmals
nicht aus. Ein vorgegebenes „Maß des
Brandschutzes“ kann durch unterschiedli-
che Brandschutzkonzepte erreicht werden.
Das individuelle Brandschutzkonzept und
die ingenieurmäßige Ermittlung von
Brandschutzanforderungen unter Zugrun-
delegung der DIN 18230 – Baulicher
Brandschutz im Industriebau, rechnerisch
erforderliche Feuerwiderstandsdauer mit
der Festlegung einer individuellen Feuerwi-
derstandsdauer der Konstruktionen führen
oftmals zu wirtschaftlicheren Konstruk-
tionen.
DIN 18230 wird zwischenzeitlich als ge-
eignetes Mittel zur Abschätzung eines
Brandrisikos bei Industriebauten und zur
Festlegung geeigneter Maßnahmen zur
Brandverhinderung akzeptiert und ist in
einigen Bundesländern in der Liste der
technischen Baubestimmungen enthalten.
Die oft großen Industriebauten müssen in
Brandabschnitte unterteilt werden, um die
schnelle Ausbreitung von Feuer und Rauch
zu vermeiden.
In der Regel werden dazu Brandwände im
Abstand von 40 m gefordert. In begründe-
ten Ausnahmefällen sind in Absprache mit
der Bauaufsicht Abweichungen möglich.
Rettungswege in ausreichendem Umfang
sind zur Verfügung zu stellen.
Es ist äußerst wichtig die Verrauchung von
Industriebauten z. B. durch Rauch-Wärme-
Abzugsanlagen wirksam zu verhindern,
um eine Flucht aus dem Gefahrenbereich
zu ermöglichen und die Konstruktion zu
schützen.
Um eine wirksame und schnelle Brand-
bekämpfung vornehmen zu können, sollte
eine automatische Brandmeldeanlage vor-
gesehen werden. Eine durch Brandhitze
selbstauslösende, selektiv wirkende Brand-
bekämpfung z.B. im Bereich eines Entste-
hungsbrandes durch eine Sprinkleranlage
vermeidet größere Schäden.

Anregungen und Hinweise zur Planung
von Industrie- und Gewerbebauten wer-
den im INFORMATIONSDIENST HOLZ, holz-

bau handbuch „Industrie- und Gewerbe-
bauten“ gemacht [8].

Bei Messe- und Ausstellungsbauten gelten
ebenso die Landesbauordnungen ergänzt
durch Sonderbauvorschriften. Da es sich in
der Regel um Gebäude besonderer Art
oder Nutzung handelt, wird häufig ein
individuelles Brandschutzkonzept erforder-
lich. Es wird festgelegt durch welche Maß-
nahmen die in den LBO’s verankerten
Schutzziele erreicht werden.

Besondere Beachtung verdienen Bauten
aus Holz für die Feuerwehr. Sie werden
gemäß den gültigen Landesbauordnungen
in die entsprechende Gebäudekategorie
eingestuft.
Dass selbst die Feuerwehren auf den Bau-
stoff Holz vertrauen ist wohl auf die gut-
mütigen Eigenschaften dieses Baustoffes
im Brandfall zurückzuführen. Dazu seien
an dieser Stelle zwei Zitate [5] des früheren
leitenden Brandschutzinspektor, Herrn
K. Klingsohr, der städtischen Branddirek-
tion in München genannt:

(…) Die simple Erkentnis, dass Holz brenn-
bar ist, ist eben nicht alleine ausschlagge-
bend für die Bewertung eines Baustoffes
im Brandfall.
Vollständige Nichtbrennbarkeit der Bau-
stoffe ist fallweise auch nicht besser, was
man spätestens seit dem Brande des Mün-
chner Glaspalastes weiss. Betrachtet man
die Schäden an Leben, Gesundheit und
Sachgütern durch Brand, so kann man
heute sogar mit einiger Berechtigung zu
der Aussage kommen, dass der Grad der
Verwendung von Holz dabei völlig uner-
heblich ist. Ich sage wohlgemerkt 'Holz'
nicht 'brennbare' Baustoffe. (…)

(…) Im Hinblick auf seine Brandparallel-
erscheinungen ist Holz relativ harmlos.
Da gerade die Brandparallelerscheinungen
Rauchdichte und Toxizität den Brandver-
lauf im Hinblick auf Personenschäden ent-
scheidend beeinflussen, zeigt aus der Sicht
der Feuerwehr, dass Holz im Vergleich zu
den anderen brennbaren Baustoffen ein
günstiges Verhalten aufweist. Es wird vom
Prüfverfahren meines Erachtens nicht
risikogerecht beurteilt und dadurch be-
nachteiligt. (…)

(…) Zur Herstellung von Bauteilen, an die
nur die Forderung nach einer Feuerwider-
standsdauer gestellt wird, können Holz und
Holzwerkstoffe verwendet werden. Bestes
Beispiel dafür ist die Feuerschutztür. (…)
(…) Die Feuerwehr steht dem Holz wegen

seiner guten Eigenschaften und wegen
seines abschätzbaren Brandverhaltens
positiv gegenüber. Sie würden daher bei
ihren Bestrebungen, dem Holz weitere Ver-
wendungsmöglichkeiten zu erschließen,
bei der Feuerwehr sozusagen offene Türen
einrennen. (…)

Dass mittlerweile Feuerwehrgebäude in
Holz erbaut wurden, kann am Beispiel der
Feuerwehrstützpunkte in Füssen und Riet-
heim-Weilheim (siehe Umschlagseite) in
Deutschland und den europäischen Nach-
barländern belegt werden.

Da Sonderbauten durch Brandschutzkon-
zepte abgesichert werden, sollen die erfor-
derlichen Hauptinhalte solcher Brand-
schutzkonzepte vorgestellt werden1.

(...) (3) 1 Zum Nachweis des vorbeugenden bauli-
chen Brandschutzes ist im Lageplan, den Bauzeich-
nungen und, soweit erforderlich, in der Baube-
schreibung das Brandschutzkonzept darzulegen,
insbesondere sind anzugeben
1. die Art der Nutzung, insbesondere auch die

Anzahl und Art der die bauliche Anlage nut-
zenden Personen, die Brandlasten und die
Brandgefahren,

2. der erste Rettungsweg (Treppenräume not-
wendiger Treppen und Ausgänge ins Freie,
notwendige Flure),

3. der zweite Rettungsweg (weitere Treppen oder
mit den bei der örtlichen Feuerwehr verfüg-
barenRettungsgeräten erreichbare Stellen),

4. das Brandverhalten der Bauprodukte (Baustoff-
klasse) und der Bauteile (Feuerwiderstands-
klasse),

5. die Bauteile und Einrichtungen, die dem Brand-
schutz dienen, wie Brandwände, Trennwände,
Unterdecken, Feuerschutzabschlüsse, Rauch-
schutztüren, Entrauchungsanlagen,

6. die Zugänge, die Zufahrten und die Bewe-
gungsflächen für die Feuerwehr sowie die Auf-
stellfächen für Hubrettungsfahrzeuge,

7. die Löschwasserversorgung,
8. die Abstandsflächen (brandschutztechnische

Gebäudeabstände).
Die Angaben sind mit zusätzlichen Bauzeichnungen
und Beschreibungen zu erläutern, wenn die Vorkeh-
rungen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes
andernfalls nicht hinreichend deutlich erkennbar sind.

Für bauliche Anlagen besonderer Art oder Nutzung
und bei Ausnahmen und Befreiungen sind, soweit
für die Beurteilung erforderlich, zusätzlich anzuge-
ben
1. brandschutzrelevante Einzelheiten

der Nutzung,
2. Berechnung der Rettungswegbreiten und

-längen,
3. Sicherheitsbeleuchtung und Kennzeichnung

der Rettungswege,
4. Berechnung der Brandlasten,
5. technische Anlagen und Einrichtungen zur

Branderkennung, Brandmeldung, Alarmierung,
Personenrettung, Brandbekämpfung, Rauch-
und Wärmeabführung,

6. Löschwasserrückhaltung,
7. betriebliche und organisatorische Vorkehrungen

zum Brandschutz.
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Bild 5.1   Luftaufnahme im Bauzustand

Bild 5.2   Ansicht des Tragwerks

Bild 5.3 Detailfoto Hauptfachwerkbinder mit eingelegten Brettschichtholz Nebenträgern

5.1 Flugzeughangar, Nordrhein-
Westfalen

Schwerpunkt
Brandbeanspruchter Holzfachwerkträger
großer Spannweite

Objektbeschreibung
Flugzeughangar am Flughafen Köln-Bonn.
Mischkonstruktion mit einer Dachkon-
struktion aus Holz
Brandschutztechnische Beurteilung auf
Grundlage der BauO NRW und auf Grund-
lage der Bauherrenforderung

Entwurf
Baugruppe Köln, Architekten und
Ingenieure

Bauherr
Flughafen Köln-Bonn

Statik der Holzkonstruktion
Losberger Holzleimbau GmbH
Eppingen-Richen

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept2

• Feuerwiderstandsdauer des knapp 94 m
weit spannenden (2-Feld) Hauptfach-
werkbinders in F60-B. Dabei werden die
Schutzziele der LBO auf Bauherren-
wunsch hin übertroffen.

• Feuerwiderstandsdauer der Vollwand-
träger und der übrigen Holzkonstruktion
aus Brettschichtholz F30-B.

• Ausführung der Außenwände mit einer
Feuerwiderstandsdauer von 30 min.

• Ausführung der Trennwand zum Büro-
trakt als massive Brandwand mit einer
Feuerwiderstandsdauer von 90 min.

2) Bemessung des Hauptfachwerkträgers im Brandfall
für eine Feuerwiderstandsdauer F60-B durch
TU-Braunschweig

Tabelle 5.1   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 Hauptfachwerkbinder F30-B F60-B
(Bauherrenwunsch)

2 Sonstiges Dachtragwerk F30 F30-B

3 Hallenwände gem. § 29 BauO NRW F30 F30-A

4 Gebäudetrennwand gem. § 32 BauO NRW zum Bürotrakt F90-A
als Brandwand gem. § 33 BauO NRW F90-A
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Bild 5.4   Jahrtausendturm

Bild 5.5   Schnitt durch den Jahrtausendturm

Legende:
1 Fluchtrampe außen
2 Rauchabzugskanal der maschinellen Entrauchung
3 Innere Decken mit Feuerwiderstandsdauer von 60 min. 1. Rettungsweg über notwendige Treppenräume im

Turminneren, 2. Rettungsweg über Außenrampe.
4 „Austellungshalle“ wird durch aktive und passive Brandschutzmaßnahmen geschützt (Sprinklerung, Bauteile

auf Abbrand bemessen, ausreichende Rettungswege.
5 Feuerwiderstandsdauer der „Gesamtkonstruktion“ mindestens 60 min.
6 Holzkonstruktion des Nebengebäudes, Feuerwiderstandsdauer 60 min.
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5.2 Jahrtausendturm,
Sachsen-Anhalt

Schwerpunkt
Ausstellungshochhaus aus Holz

Objektbeschreibung
Ausstellungsbauwerk mit einer Gesamt-
höhe über alles von 60 m und einer
Höhenlage der obersten Aussichtsplatt-
form von 42 m. Tägliche Besucherzahl bis
zu 2300 Personen

Planer
Künstlerischer Entwurf
Johannes Peter Staub, Zürich
Generalplanung
encoplan GmbH & Co. KG,
ACM Architektencontor, Magdeburg

Bauherr
Bundesgartenschau Magdeburg 1999
GmbH, Magdeburg

Entwurfsplanung Tragwerk
Ingenieurbüro für Holzbau
N. Nebgen & A. Müller, Reutlingen

Tragwerksplanung
Ingenieurbüro kgs, Hildesheim

Tabelle 5.2   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 Hochhaus § 2 BauO LSA; Abweichend von
Anforderungen werden spezifiziert in der HochhRL

Anlage 4a zur Verwaltungsvorschrift BauO LSA, Richtlinie über den Bau und Ausführung in Holz
Betrieb von Hochhäusern (HochhRL)

Erläuterungen zur Ausführung und
zum Brandschutzkonzept3

• Der Jahrtausendturm überschreitet bau-
rechtlich die Hochhausgrenze. Die Aus-
führung erfolgte abweichend von der
HochhRL entsprechend einem Brand-
schutzkonzept in Holzbauweise.

• Die Gesamte Tragkonstruktion ist für
eine Feuerwiderstandsdauer F60-B
bemessen.

• Eine Sprinkleranlage verhindert Entste-
hungs- und Kleinbrände.

• Es sind 2 voneinander unabhängige Ret-
tungswege vorhanden (umlaufende
Außenrampe sowie ein komplett
geschützter Treppenraum im Turm).

• Entrauchung über einen an der Turm-
spitze befindlichen Ventilator.

3) Hahn Consult, Dipl.-Ing. C. Hahn,
38104 Braunschweig



6 Schule/Kindergarten/
öffentliche Bauten

Für Schulbauten und Kindergärten werden
wesentliche Brandschutzanforderungen in
den jeweils gültigen Landesbauordnungen
geregelt.
Die Regelungen der Landesbauordnungen
werden bei Schulen ergänzt durch die je-
weilige bauaufsichtlich eingeführte Schul-
baurichtlinie und ggf. durch die Versamm-
lungsstätten-Richtlinie. Für Kindergärten
gibt es keine weiteren verbindlichen Rege-
lungen. Kindergärten sollten jedoch im
Zweifelsfall wie Schulbauten behandelt
werden, weil die Nutzung sehr ähnlich ist.
Bei Bauten dieser Art ist es besonders
wichtig, Rettungswege sowie Brand- und
Rauchabschnitte sorgfältig zu planen.
Es sind mindestens zwei unabhängige bau-
liche Rettungswege vorzusehen. Rauch-
schutz- oder Brandschutztüren sollten mit
über Rauchmelder gesteuerten Feststellan-
lagen versehen sein, die im Falle einer
Brand- oder Rauchdetektion oder im Falle
einer manuellen Alarmauslösung selbst-
ständig schließen. Erfahrungen haben
gezeigt, dass die Türen mit Schließein-
richtung zu schwer zu bedienen sind und
nach einer gewissen Nutzungszeit durch
Keile o.ä. offengehalten werden – solche
Türen sind im Brandfall nutzlos.
Innenliegende Toiletten oder ähnlich Räu-
me sind zu vermeiden, weil Kinder oftmals
in diese vermeintlich sicheren Räume flüch-
ten. Wenn diese Räume außen liegend
angeordnet sind, können Rettungskräfte
die Kinder in einem verrauchten Gebäude
leichter finden.

6.1 Schulhauserweiterung, Hessen

Schwerpunkt
Schulbau in Holzbauweise auf massivem
Untergeschoss

Objektbeschreibung
3-geschossiger Schulanbau; Erdgeschoss in
Massivbauweise 1. und 2.OG in Holzbauweise
Fluchttreppenhäuser in Massivbauweise. Ein-
stufung in die Gebäudeklasse C gem. HBO.
Außerdem bauliche Anlage besonderer Art
oder Nutzung hier: Schule (§ 53, Abs.5 HBO).

Planer
Alfred Lerg, Freier Architekt
Am Bornacker 12
36367 Wartenberg-Landenhausen

Bauherr
Magistrat der Stadt Fulda
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Tabelle 6.1   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Erläuterungen zur Ausführung und zum Brandschutzkonzept2

Tabelle 6.2   Wesentliche Bauteile, Baustoffe und Randbedingungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 SHR1 Abs. 3- Tragende und aussteifende Wände, UG und Fluchttreppenhäuser
Unterzüge und Stützen sowie Decken müssen im Gebäuden werden Ausführung in Holz
mit mehr als zwei Geschossen feuerbeständig (F90-AB) sein feuerbeständig (F90-A), EG und

OG in hochfeuerhemmender
Bauweise F60-BA ausgeführt

2 Anforderungen aus SHR an 2-geschossigen Holzbau Anforderungen werden einge-
(s. Tabelle 6.2) halten bzw. deutlich übertroffen

3 Es ist ein Brand- bzw. Rauchabschnitt erforderlich. Ausführung des Erweiterungs-
Die Fläche ist kleiner als 3000 m 2 SHR Abs. 3.4.2 baus als ein Brandabschnitt,

der in zwei Rauchabschnitte
unterteilt ist.

4 Brandmeldeanlage mit automatischen Brandmeldern Einbau einer automatischen
bei der vorgesehenen Nutzung nicht vorgeschrieben und einer manuellen

Brandmeldeanlage (Haus-
alarm) sowie Aufschaltung

auf die vorhanhandene
Brandmeldezentrale (BMZ)

Bauteil erforderlich vorhanden

Tragende Bauteile im UG F90-AB F90-A

Tragende und aussteifende Außenwände EG/OG F90-AB von innen F60-BA
z.T. F90-A

Stützen EG/OG F90-AB > F30-B

Unterzüge, Träger EG F90-AB F60-A

Tragende und aussteifende Innenwände F90-AB F60-BA
z.T. F90-BA

Brüstungen h ≥ 1 m W30 von innen F60-BA

Decke über EG F30-AB F60-B

Dachtragwerk über den Unterrichtsräumen F30-B F30-BA
z.T. F30-B
z.T. F90-A

Treppenraumwände F90-AB F90-A

Tragende Teile notwendiger Treppen A A
> F30-A

Oberer Abschluss der Treppenräume keine Anf. . /.

Wände notwendiger Flure F30-AB F90-BA

Wand- und Deckenbekleidungen sowie Dämmschichten
in notwendigen Fluren A A

Wand- und Deckenbekleidungen sowie Dämmschichten
in Treppenräumen A A

max. Größe eines Brandabschnittes ≤ 3000 m2 vorh.Brutto-Grundfläche
(BGF) 2.231 m 2

Rettungsweglänge ins Freie oder zum Treppenraum 35 m 23,4 bis 35 m
einer notwendigen Treppe

Anzahl der Feuerlöscher 1928/300 = 6,43 St. 6 Stück Typ: PG6

Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 und DIN 14675 nicht erf. Brandmeldung wird
auf vorh.BMZ des Be-
standes aufgeschaltet

Alarmierungsanlage Hausalarm vorhanden

Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0108 nicht erf. . /.

Der Übersicht in Tabelle 6.2 kann entnommen werden, dass alle Bauteile die gestellten
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer mindestens erfüllen.

1) Planung und Ausführung entsprechend der Schulhaus-Richtlinien (SHR) vom 20. Dez.1994.
Derzeit ist in Hessen die Muster-Schulbau-Richtlinie Stand 10. Juli 1998 bauaufsichtlich eingeführt.
2) bauart Konstruktions GmbH, Spessartstraße 13, 36341 Lauterbach/Hessen
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Bild 6.1   Ansicht des Erweiterungsbaus Bild 6.2   Ansicht des massiven Fluchttreppenhauses

Bild 6.3   Ansicht des Erweiterungsbaus
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Bild 6.4   Grundrissdarstellung mit brandschutztechnisch notwendigen Einbauten

Legende:
1 Fluchttreppenhaus (F90-A)
2 Rettungsweg (Länge bis in sicheres Treppenhaus maximal 35 m);
3 Rauchabschnittstrennung

Bild 6.5   Ansicht der Schule mit Werkstoffklassifizierung

Legende:
1 Fluchttreppenhaus (F90-A)



6.2 Rathaus, Baden-Württemberg

Schwerpunkt
Öffentliches Gebäude in Holzbauweise

Objektbeschreibung
3-geschossiges öffentliches Gebäude in
Holzbauweise mit massivem Unterge-
schoss. Einstufung als Gebäude geringer
Höhe gem. LBO Baden-Württemberg.

Planer
Glück und Partner
Freie Architekten
Silberburgstrasse 146a
70176 Stuttgart

Bauherr
Gemeindeverwaltung Frickingen
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Tabelle 6.3   Baurechtliche Anforderungen und realisierte Abweichungen

Lfd.-Nr. Baurechtliche Anforderung Bauausführung

1 LBO § 26- Außenwände, die einen Abstand von weniger Ausführung ohne Anforderungen
als 2,50m zur Grundstücksgrenze haben W90-A weil Baulasteintragung bezüglich

der Abstandsflächen auf dem
Nachbargrundstück (LBO § 7)

2 § 28 LBO- Entrauchung des Treppenhauses durch Lüftungsanlage mit entsprechen-
Rauchabzugsvorrichtung den Eigenschaften zulässig

3 § 29 LBO- Aufzüge in Gebäuden mit Fußbodenhöhe Seitenwände aus Holz-
< 12,50 m über Eingangsebene ohne eigenen Fahrschacht elementen F30-B mit treppen-
zulässig, wenn diese innerhalb eines notwendigen Treppen- hausseitiger B1 Bekleidung

hauses liegen und unfallsicher umkleidet sind Vorder- und Rückwand aus Glas

4 § 26 LBO- Tragende und aussteifende Bauteile in EG/OG Ausführung wie Anforderung
und DG feuerhemmend (F30)

5 § 26 LBO- Tragende und aussteifende Bauteile im UG Ausführung wie Anforderung
feuerbeständig (F90)

6 § 26 und 28 LBO- Wände allgemein zugänglicher Flure/ Ausführung wie Anforderung
Treppenraumwände feuerhemmend (F30-B)

Türen zwischen Fluren und Büros dichtschließend
Türen zum Treppenraum T30 selbstschließend und rauchdicht

7 § 6 FeuVO - Wände von brandgefährdeten Räumen Ausführung wie Anforderung
feuerbeständig (F90-A)

8 § 26 LBO- Decken feuerhemmend (F30). Ausführung wie Anforderung
Im UG feuerbeständig (F90)

9 § 27 LBO- Dachhaut beständig gegen Flugfeuer und strahlende Ausführung wie Anforderung
Wärme. Dämmschichten aus nichtbrennbaren Baustoffen

Bild 6.7   Gesamtansicht der Eingangseite

Bild 6.6   Giebelansichten (links: Südseite, rechts: Eingangseite)

Erläuterungen zur Ausführung3

• Ausführung der Südfassade ohne Brand-
schutzanforderungen gem. LBOAVO § 6
(1) weil eine Baulasteintragung auf dem
Nachbargrundstück bezüglich der
Abstandsflächen erfolgte.

• Gemäß LBOAVO § 11 wurde zur Entrau-
chung des Treppenraumes eine mecha-
nisch betriebene Lüftungsanlage, deren
Funktionsfähigkeit über 30 Minuten bei
300 °C Rauchtemperatur sichergestellt
werden muss eingesetzt.

• Einbau eines Fahrstuhls in das notwen-
dige Treppenhaus. Dabei werden die
Anforderungen der LBO sowie der Vor-
schriften der Aufzugsverordnung
(AufzV) eingehalten.

• Die baurechtlichen Anforderungen an
die Bauteile werden eingehalten.

• Vorsehen von Handfeuerlöschern zur
Durchführung von Erstmaßnahmen.

3) Beratung zu vorbeugendem Brandschutz durch das
Landratsamt des Bodenseekreises, Herr Kreisbrand-
meister Löhle, Glärnischstraße 1–3; 88045 Friedrichs-
hafen
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Bild 6.8   Gebäudeschnitt

Bild 6.9   Grundriss OG

Legende für Bilder 6.8 und 6.9:
1 Außenwand
2 Treppenhaus wird im Brandfall durch RWA entraucht
3 Unfallsicher umkleideter Aufzug in abgeschlossenem Treppenhaus
5 Tragende und aussteifende Bauteile im UG F90-A
6 Flurwände F30-B
8 Decken im UG F90-A sonst F30-B
9 Gegen Flugfeuer und Strahlungswärme beständige Dachhaut



7 Der Blick über den Tellerrand –
Projekte aus Österreich und der
Schweiz

Im europäischen Ausland gibt es eine
ganze Reihe interessanter Holzbauprojekte
die durch verschiedene Brandschutzkon-
zepte realisiert werden konnten. Vorreiter
im Holzbau sind sicherlich die Schweiz und
Österreich. In diesen Ländern kann der
engagierte Planer viele Anregungen zur
Realisierung besonderer Projekte bezüglich
des Brandschutzes erhalten. Im folgenden
sind zwei ausgewählte Projekte aus Öster-
reich und der Schweiz vorgestellt.

7.1 Parkdeck Murau, Österreich

Schwerpunkt
Parkdeck in Holzbauweise

Objektbeschreibung
Parkdeck in Holzbauweise mit 3 Ebenen.
Die unteren beiden Ebenen dienen als
Parkdeck, die oberste Ebene als Geschäfts-
ebene.

Planer
Dipl.-Ing. Reinhold Hellinger
Kalvarienbergstrasse 58/1/5
A-8020 Graz

Bauherr
Herbert Bacher, Murau

Beschreibung des Bauwerks
Das Bauwerk ist ein dreigeschossiges Park-
haus, bestehend aus zwei Parkdecks und
einer Geschäftsebene. Die beiden Park-
decks werden durch die unteren beiden
Ebenen gebildet. Die Geschäftsebene bil-
det den oberen Abschluss des Gebäudes.
Alle erdberührenden Bauteile sind als Mas-
sivbauteile ausgeführt. Die Holztragkon-
struktion besteht aus einem Stützen-Unter-
zugs-System in Holzbauweise. Die Decken
der Parkdecks werden durch kreuzweise
verleimte Massivholzelemente gebildet.
Zur Aussteifung in Parkdeckebene dienen
Brettschichtholz Sprengewerke.
Die beiden Parkdecks sind jeweils durch
getrennte Zufahrten befahrbar und haben
untereinander keine befahrbare Verbin-
dung.

Beschreibung des Brandschutz-
konzeptes
Im Grunde beträgt die Brandschutzanfor-
derung an das Parkhaus F30, das Bauen
mit Holz ist möglich. Aufgrund der Sonder-
nutzung durch die Geschäftsebene müssen
höhere Brandschutzanforderungen erfüllt
werden. Gemäß der steirischen Bauord-
nung muss die Anforderung F90-B bei
Decken, Stützen und Unterzügen, sowie
F30-B beim Dach erfüllt werden.

Rettungswege
Die Evakuierung der Personen ist in jeder
Ebene durch jeweils zwei voneinander
unabhängigen Rettungswege möglich. Der
erste Rettungsweg wird gebildet durch die
Hauptzugänge/-zufahrten. Der zweite
Rettungsweg wird in den oberen beiden
Ebenen durch eine außenliegende Stahl-
Fluchttreppe und im untersten Geschoss
durch die „offene“ Konstruktion ins Freie
gewährleistet.
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Bild 7.1  Gesamtansicht

Bild 7.2   Innenansicht



Sondermaßnahmen des baulichen
Brandschutzes
Im Wesentlichen beruht das Brandschutz-
konzept auf einem ausreichenden Feuer-
widerstand der Holzkonstruktion. Um den
Schaden im Brandfall zu begrenzen, ist
eine Brandmeldeanlage mit direkter Auf-
schaltung zur benachbarten Feuerleitstelle
installiert.
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Legende zu Bild 7.3 und 7.4:
1 Alle tragenden Bauteile (Stützen, Unterzüge) sind

für eine Feuerwiderstandsdauer F90-B im Brandfall
(Abbrand) bemessen. Bild 7.4   Grundriss der Geschäftsebene (oberste Ebene)

Bild 7.3   Grundriss des Parkdeck 1 (unterste Ebene)



7.2 Interkantonale Försterschule,
Lyss, Schweiz

Schwerpunkt
Mehrgeschossiger Schulbau

Objektbeschreibung
4-geschossiger Schulbau mit angeglieder-
tem 4-zügigem Internatstrakt.
Tiefgeschoss und Sockelgeschoss des
Schulbaus in Stahlbeton-Massivbauweise;
Erdgeschoss und Obergeschosse in Holz-
bauweise

Planer
Itten und Brechbühl AG
CH-3013 Bern

Bauherr
Stiftung Interkantonale Försterschule,
CH-3250 Lyss

Beschreibung des Brandschutz-
konzeptes1)

Der Gesamtbau gliedert sich in einen
vier-geschossigen Schulbau und in vier Rie-
gel des Internatsbaus. Der Schulbau besitzt
ein massives, aus Beton gefertigtes, Unter-
geschoss und Sockelgeschoss sowie drei
Geschosse in Holz.
Die Internatsbauten bestehen ebenfalls aus
drei „Holzgeschossen“ die auf dem massi-
ven Unter- und Sockelgeschoss ruhen.
Das Brandschutzkonzept beruht im
Wesentlichen auf den im folgenden
genannten Punkten:
• Brandabschnittsbildung
• Rettungswegekonzept
• Sicherstellung einer ausreichenden Feu-

erwiderstandsdauer der Konstruktion
• Sprinklervollschutz

Bei Erstellung des Konzeptes wurden die
folgenden brandschutztechnischen Para-
meter berücksichtigt:
• Ausreichende Löschwasserversorgung
• Ausreichende Anzahl von Hydranten

rund um die Anlage
• Gute Zugänglichkeit
• Kurze Reaktionszeiten der Feuerwehr

durch den ortsnah gelegenen Stütz-
punkt

Brandabschnitte:
Der Sockel des Bauwerks bildet einen in
sich nach oben abgeschlossenen Brand-
abschnitt. Der Schulbau wird durch drei
Stahlbetonbrandwände (F90-A) in vier
Brandabschnitte unterteilt. Durch den
Gebäudeabstand der Internatsriegel wer-
den diese jeweils als ein separater Brand-
abschnitt betrachtet. Die einzelnen Ab-
schnitte sind statisch jeweils selbstständig
tragfähig.

Rettungswege
Die Evakuierung der Personen im Brandfall
ist durch die Treppenanlagen in den Brand-
abschnitten und durch außen angebrachte
Fluchtleitern an den Enden des Schul-
baukörpers möglich. Dabei kann jeder
Raum immer auf zwei voneinander unab-
hängigen Wegen verlassen werden.

Feuerwiderstand der Konstruktion
Das Untergeschoss und die Brandwände
sind massive Betonkonstruktionen mit einer
Feuerwiderstandsdauer von 90 min. Alle
Öffnungen in den Brandwänden werden
durch selbstschließende T30-Türen bzw.
Verschlüsse gesichert. Die T30-Türen wer-
den als ausreichend betrachtet, weil i.d.R.
im Bereich der Türen keine großen Brand-
lasten vorhanden sind. Die Deckenkon-
struktion und die Schulzimmerwände sind
mit einem Feuerwiderstand von 30 min.
ausgeführt. Die bei solchen Konstruktio-
nen üblicherweisegeforderte Feuerwider-
standsdauer von 60 min. wird im Oberbau
durch einen Sprinklervollschutz kompen-
siert. Die Fassade ist in Holz ausgeführt.
Lediglich im Bereich der Brandwände ist ein
1,0 m breiter Streifen aus nichtbrennbarem
Material eingebaut um die Ausbreitung
eines Feuers über die Fassade zu behindern.
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1) Fachplaner-Brandschutz
Wettbewerb/Vorprojekt:
Makiol + Wiederkehr, CH-5712 Beinwil am See
Ausführungsprojekt:
Chabloz & Partenaires SA
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Bild 7.5   Ansicht von SW bei Nacht

Bild 7.6   Längsschnitt durch die gesamte Anlage, Grundriss EG
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BauO Bauordnung
LBO Landesbauordnung
MBO Musterbauordnung
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Westfalen
BauO LSA Bauordnung Land Sachsen-Anhalt
HBauO Hamburgische Bauordnung
HBO Hessische Bauordnung
LBOAVO Allgemeine Ausführungsverordnung des

Wirtschaftsministeriums zur Landesbau-
ordnung (Baden-Württemberg)

SächsBO Sächsische Bauordnung
BGB Bürgerliche Gesetzbuch
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FeuVO Feuerungsverordnung
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Anforderungen an Leitungsanlagen
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SHR Richtlinien über Anlage, Bau und Einrich-
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VStättR Richtlinie über den Bau und Betrieb von

Versammlungsstätten
MGarVo Muster einer Verordnung über den Bau

und Betrieb von Garagen
MHochhRL Muster für Richtlinien für die bauauf-

sichtliche Behandlung von Hochhäusern
MLAR Muster-Leitungsanlagenrichtlinie 

(Kurzform)
MSchulbauR Muster-Schulbaurichtlinie (Kurzform)
MVkVO Muster-Verkaufsstättenverordnung

(Kurzform)
VDE Verband Deutscher Elektrotechniker
VDI Verein Deutscher Ingenieure
VdS Verband der Sachversicherer
-A aus nichtbrennbaren Baustoffen
A1, A2 Baustoffklasse (nichtbrennbar) nach
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-B aus brennbaren Baustoffen
B1, B2 Baustoffklasse (brennbar) nach DIN 4102
F30, F60 etc. Feuerwiderstandsklasse für Bauteile nach
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RWA Rauch-Wärme-Abzugsanlage
T30, T90 etc. Feuerwiderstandsklasse von Feuerschutz-

abschlüssen (Türen) nach DIN 4102
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Bild 8.1   Außenansicht

Bild 8.2   Blick in die Garage


